
Stadt Adliswil
Auszug aus dem Protokoll des Stadtrats

Sitzung vom 07. April 2026

Beschl. Nr. 2026-107

5.2.1 Projekte
Soziales: Aktionsplan «Kinder- und jugendfreundliche Stadt Adliswil»;
Verabschiedung

Ausgangslage

Der Stadtrat hat im Legislaturplan 2022-2026 einen Schwerpunkt auf die Stärkung der
Kinder- und Jugendfreundlichkeit sowie die Partizipation von Kindern und Jugendlichen
gelegt. Mit SRB 2025-223 vom 19. August 2025 beauftragte der Stadtrat das Ressort
Soziales, die weiteren Schritte zum Erlangen des UNICEF-Labels «Kinderfreundliche
Gemeinde» einzuleiten und den Antrag an die Labelkommission zu unterzeichnen.

Voraussetzung dafür ist die Genehmigung eines Aktionsplans durch den Stadtrat. Dieser
wurde unter Mitwirkung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und unter
Einbezug von Vertreterinnen und Vertretern aus Verwaltung und Politik erarbeitet. Dem
Aktionsplan ging ausserdem eine umfassende Standortbestimmung in alien Verwaltungs-
bereichen voraus.

Aufgrund der finanziellen Möglichkeiten der Stadt war eine Bereinigung des Aktionsplans
notwendig. So wurden aus fachlicher Sicht wünschenswerte, jedoch kostenintensive
Massnahmen gestrichen und solche priorisiert, die mit geringem Mitteleinsatz eine hohe
Wirkung erzielen.

Erwägungen

Der Aktionsplan wurde mit Unterstützung von UNICEF überarbeitet und stark auf
Machbarkeit, Priorisierung und lokale Gegebenheiten ausgerichtet. Er liegt nun unter dem
Titel «Kinder- und jugendfreundliche Stadt Adliswil» vor. Der Aktionsplan versteht sich als
strategischer Orientierungs- und Steuerungsrahmen. Er begründet keine automatische
Umsetzung einzelner Massnahmen und löst keine direkten finanziellen Zusatzver-
pflichtungen aus. Die konkreten Umsetzungen bleiben abhängig von Kredit- und
Budgetfreigaben.
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Der Stadtrat fasst, gestützt auf Art. 37 Abs. 1 Bst. a der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil
folgenden

Beschluss:

1 Der Aktionsplan «Kinder- und jugendfreundliche Stadt Adliswil» wird verabschiedet.

2 Die Ressortleitenden werden beauftragt, die Massnahmen im Rahmen ihrer
Kompetenzen und Möglichkeiten umzusetzen.

3 Dieser Beschluss ist öffentlich.

4 Mitteilung an:

4.1 Ressortleitende
4.2 Leitung Jugend und Gemeinwesen
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